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Art .1
Die Bayerische Staatsregierung wird angewiesen,
im Bundesratgegen das Zustimmungsgesetz zum
Vertrag über das Comprehensive Economic and
Trade Agreement (CETA) zu stimmen. Hierzu weist
sie ihre Vertreter im Bundesrat an.

Art.2
Das Gesetz tritt am ... in Kraft.

Begründung:
Das Gesetz zielt darauf, die Bayerische Staatsre-
gierung hinsichtlich des Abstimmungsverhaltens
ihrer Vertreter im Bundesrat bei der Abstimmung
über das deutsche Zustimmungsgesetz zum Frei-
handelsabkommen Comprehensive Economic
and Trade Agreement (CETA) mit Kanada gemäß
Art. 70 Abs. 4 Satz 2 der Bayerischen Verfassung
(BV) in der Weise zu binden, dass diese verbind-
lich angewiesen werden, im Bundesrat gegen die
Ratifikation des Abkommens zu stimmen. Diese
Gesetzesweisung soll die Gesetzgebungskom-
petenzen des Freistaates Bayern insoweit wahren
und stärken, als mit dem Abschluss des Frei-
handelsabkommens implizit auch Hoheitsrechte
im Bereich der Landesgesetzgebung auf die
Europäische Union übeftragen werden.

Bei CETA, für das die Fassung eines konsolidierten
Textes vom 29.02.201 6 vorl i egt, ha ndelt es sich u m
ein sog. ,,gemischtes Abkommen", das nicht aus-
schließlich von der Kompetenz der Europäischen
Union aus Art. 207 Abs.3, 4,218 AEUV gedeckt
ist, und welches daher von der Europäischen
Union und den 28 Mitgliedstaaten gemeinsam
mit Kanada zu schließen ist. Die Beteiligung der
Länder erfolgt im Rahmen des Ratifikationsverfah-
rens, das sich nach Art. 23 Abs. 1 SatzZ GG richtet
und die Zustimmung des Bundesrates erfordert.

Art. 70 Abs. 4 Satz2 BV räumt dem Landtag aus-
drücklich das Recht ein, die Staatsregi.erung durch
Gesetz im Zusammenhang mit der Ubertragung

.von Hoheitsrechten zu binden, wenn das Recht
der Landesgesetzgebung betroffen ist. Dement-
sprechend zielt Art. 1 Satz 1 dieses Entwurfs dar-
auf, die Staatsregierung als Verfassungsorgan zu
binden, die ihrerseits nach Maßgabe von Art. 1
Sa1u2 des Entwurfs angehalten wird, ihre Vertre-
ter im Bundesrat (Art. 51 Abs. 1 GG) anzuweisen,
gegen das deutsche Zustimmungsgesetz zum
CETA-Abkommen zu stimmen. Diese Bindung
in Form einer sog. Gesetzesweisung ist zugleich
im. Wege der Volksgesetzgebung nach Art. 74 BV
zulässig (Müller/Brechmann, in: Meder/Brech-
mann,  Bayer ische Ver fassung,  Kommentar ,
Ar t .  70 Rdnr .  35) .

lm Falle des Abschlusses des Freihandelsab-
kommens CETA ist,  wie zu zeigen sein wird, in
einem zentralen Bereich der Landesgesetzge-
bung von einer implizi ten Hoheitsrechtsüber-
tragung auf die Europäische Union - infolge
der Rati f ikat ion des Abkommens als , ,gemisch-
tes Abkommen" - auszugehen. Denn unter Zu-

grundelegung der Rechtsprechung des EuGH im
Zusammenhang mit den Assozi ierungsabkom-
men werden die in den Abkommen geregelten
lnhalte nach ihrem Abschluss integrierender
Besta ndtei I der U n ionsrechtsord n u ng (vgl. Eu G H,
Rs.181/73, Haegeman, Slg.197'4,449 Rn.2 und 6).
Dem ist auch mit Bl ick auf die Wirkweise
gemischterAbkommen - insbesondere hinsicht-
l ich der nachvertragl ichen Bindungswirkung des
CETA - zu folgen, da auch unter Zugrundelegung
der Rechtsprechung des BVerfG der Begriff der
Ubertragung von Hoheitsrechten in Art. 23 Abs.
1 Satz 2 GG gerade nicht eng auszulegen ist
und damit auch dann Geltung beanspruchen
kann, wenn im Rahmen des Unionsrechts eine
Übertragung von Aufgaben und Befugnissen
auf andere Organe stattfindet bzw. Hoheitsträ-
ger geschaffen werden, die mit Aufgaben und
Befugnissen ausgestattet sind (BVerfGE 131,
152, 218). Darauf, dass diese Organe Durch-
griffsbefugnisse haben, kommt es nicht an (vgl.
Wollenschläger, in: Dreier, Grundgesetz, Kom,
mentar, Band l l ,  3. Auflage 2015, Art.  23 Rn.43).
Damit hat das BVerfG den Begriff der Angele-
genheiten der Europäischen Union nicht auf
das eigentl iche Unionsrecht begrenzt, sondern
lässt auch solche Verträge darunter fal len, die
in einem besohderen Näheverhältnis zum
Unionsrecht stehen, und zwar insbesondere
dann,  wenn s ie  im Zusammenhang mi t
unionalen Poli t ikbereichen geschlossen werden
(BVerfGE 131, 152, 199). Gemischte Abkommen
wie das CETA, welche die Handelspol i t ik der
Eu ropä ischen U n ion betreffen, fa I len som it eben-
fal ls darunter.

lm Zusammenhang mit dem CETA-Abkommen
führt das Zustimmungsgesetz dazu, dass die
ehedem bestehenden Kompetenzlücken auf
Seiten der Mitgliedstaaten einmalig geschlossen
und nachfolgend die Durchführungskompetenz
für das CETA-Abkommen und die in diesem fest-
gelegten Inhalte zugleich auf die Europäische
Union übertragen werden. Der nach außen
gegenüber.dem Drittstaat Kanada erfolgende
Vertragsschluss über das CETA-Abkommen stellt
sich in ,Verbindung mit dem mitgliedstaatlichen
Zustimmungsgesetz bezogen auf die bislang bei
den Mitgliedstaaten verbliebenen Vertragsbe-
standteile insoweit zugleich als implizite Hoheits-
rechtsübertragung auf die Europäische Union dar.
Damit ist der Anwendungsbereich des Art. 70 Abs.
4 Satz 2 BV in Ansehung der Hoheitsrechtsüber-
tragung eröffnet.

Ei n e Betroffen heit der La nd esgesetzgebu ng d u rch
die beschriebene Hoheitsrechtsübertragung die
über bloße faktische Auswirkungen des völker-
rechtlichen Abkommens hinausreicht, ergibt sich
vor allem mit Blick auf die Enteignungsregelungen
des CETA in dessen Kapitel 8 sowie des zugehörigen
Annexes 8-A über Investitionen und Investitions-
schutz. Soweit nämlich insbesondere in Artikel
8.12 des CETA ausgeschlossen wird, dass eine
der Vertragsparteien direkt oder indirekt durch

Maßnahmen, die einen der Nationalisierr-ing oder
Enteignung gleichwertigen Effekt haben, eine
abgesicherte Investition nationalisiert oder ent-
eignet, und dies unter dem Oberbegriff der
,,Enteignun$' (Expropriation) zusammenfasst,
hebelt dies die Zuständigkeit des Landesge-
setzgebers zur Regelung des Enteignungs- und
Enteignu ngsentschädigungsrechts aus.

Bei dieser Zuständigkeit, von der der bayerische
Landesgesetzgeber mit Erlass des Bayerischen
Gesetzes über die entschädigungspflichtige
Enteignung (BayEG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Jul i  1978 (BayRS l l l  S. 601),
zuletzt geändert durch 5 1 Nr. 184 V zur Anpas-
sung des LandesR an die geltende Geschäfts-
ve rtei I u ng v om 22. 7 . 201 4 (GVBI. S. 286), Gebra uch
gemacht haf handelt es sich außerhalb des
begrenzten Anwend u ngsbe rei chs. vo n Art. 74 Abs.
1 Nr. 14 GG, um eine ausschl ießl iche Landeskom-
petenz. Die Zuständigkeitfür den Erlass des BayEG
liegt mithin allein beim Landesgesetzgeber, soweit
im Rahmen expliziter oder impliziter Landeskom-
petenzen enteignet wird (vgl. BVeTGE 56,249,263f.).
lndem durch den CETA-Vertragstext in Kapitel 8
(insbesondere in Kapitel 8, Art. 8.12) ein eigen-
ständiges - für die Mitgliedstaaten verbindliches
und der Investor-Staats-Schiedsgerichtsbarkeit
unterworfenes - Regelungsregime für Enteig-
nungen geschaffen ist, wird dadurch der Geltungs-
anspruch des BayEG unterlaufen und zugleich die
Zuständigkeit des bayerischen Landesgesetzge-
bers für diese Materie faktisch aufgehoben. Denn
die Schiedsgerichte sind dazu berufen, verbindlich
über das;,Ob" der Enteignung und die Höhe der
Entschädigung zu entscheiden. Die Aushöhlung
des Gesetzgebungsrechts Bayerns wird zudem
dadurch verstärkt, dass die Durchführung des
CETA-Abkommens auch mit Blick auf die Enteig-
nungsregeln den ebenfalls durch das Abkommen
geschaffenen Ausschüssen, dem Joint Committee
und dem Committee on Services and Investment,
unterstellt ist, die im wechselseitigen Zusammen-
wirken bindende Interpretationen des Vertrages
vorschreiben können (Kapitel 8, Art. 8.31 Nr. 3, Art.
8.43 Nr. 3, Kapitel 26 Art.26.3). Soweit das BayEG
insbesondere in den Art. 8 ff. detailliert und um-
fassend d ie Entschäd igu ngsgru ndsätze fü r Enteig-
nungen im Bereich bayerischer Landeskompeten-
zen regelt, werden diese durch die aufgezeigten
Regelungsmechanismen, die zur Enteignung in
CETA enthalten sind, aufgehoben.

Das Gesetz ist vor diesem Hintergrund erforder-
lich, um die Zuständigkeiten des- Landesgesetz-
gebers - insbesondere auf dem Feld der Regelung
der entschädigungspfl icht igen Enteignung -
dauerhaf t  s icherzuste l len.  Dami t  n immt der
Freistaat Bayern - hier im Wege derVolksgesetzge-
bu ng vera n lasst - sei ne I ntegratlonsvera ntwortung
wahr, die das Bundesverfassungsgericht ins-
besondere in  der , ,L issabon-Entscheidung"
a ls  gemeinsame Verpf l ich tung von Bundestag
und Bundesrat hervorgehoben hat (BVerfGE 123,
267,356).
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Die Unterstützer des Volksbegehrens
lmmer mehr Organisationen unterstützen das Volksbegehren -
wir sagen danke an:
AbL-Bavern, Action Freedom, attac Bayern, Arbeiterwohlfahrt (AWO), Bayern Allianz für Atomausstie-g-un{Klima-
sinuu.äaveriscnetmkervereinigunge.ü. fürth, Bayernpartei, BundderDeutschen KatholischenJugend(BDKJ)Bayern,
eünd;iiö'6bi. Crünen, BüfA-Rögeisburg, CfuistiicheArbeiterjugend (CAJ)Bayern, Deutscher Mieterbund Bayern,
Oie Linke. Landesverband Bayörn, ene-rgie neu denken, fooäwatch: die essensretter, Freie Wähler-Bayern,
ö.räi.*öf't-Ofönorie ery.in e.V., Gäwerkschaft Erziehung und.Wisrsenschaft,(GEW), Global Marshall
itän, Crlne Jugend Bayern, Humanistische Union, Internationale .Liga für Menschenrechte, Kartoffelkom-
Oi..i - ä.i üeiein, fatholischer Deutscher Frauenbund (KDFB) Diözesanverband Regensburg,_Katholische
länävolt<Uewegung (KLB) Bayern, Kolpingwerk Diözesanverband Augsburg e.V., Münchner Sozialforum,
r''rÄaÜ ljnAesüerU"an'O aäyerri tliturFräun"de Deutschlands - Landesvärban-d. Bayern, Ökologisch-Demokra-
iücn. Färt.i 1odp;, Omnibus für direkte Demokratie, Partei Mensch Umwelt Tierschutz - Landesverband
Bayern, pax ihristi eayern, Piratenpartei Bayern, Schutzsemeinschaft Tegernseer Tal, SlowFood, Solida-
ritiÄä 

'15.äl"inscÄatt-,-Gziättorum 'vünchen, 
Tagwerk e".V., Transition T-own München, VcD Verkehrs-

ciuU beuticfrtand - Landesverband Bayern e.V., Verband Deutscher Schriftsteller in Bayern, Verbraucher-
iervicä Aäyern (VSB) im Katholischen Deütschen Frauenbund, Weltladen Dachverband, Zivilcourage e'V.'

> mehr unter www.volksbegehren-gegen-ceta.de/unterstuetzer


